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A. Die Prüfung der Gültigkeit von Steuerrechtsnormen 

Mit "Steuerrechtsnormen" werden alle Rechtsnormen auf dem Gebiet 
des Steuerrechts gemeint, sei es, daß sie materielles Steuerrecht oder 
steuerliches Verfahrensrecht betreffen. Dazu werden bundesrechtliche 
und landesrechtliche Normen gezählt, und zwar sowohl Gesetze im 
formellen wie im materiellen Sinn, also auch Rechtsverordnungen und 
kommunale Satzungen, in denen Steuern und Abgaben mit örtlich be-
grenztem Wirkungskreis geregelt sind. Mangels Rechtsnormqualität 
fallen Verwaltungsanweisungen und Verwaltungsrichtlinien nicht unter 
den Begriff der Steuerrechtsnorm. 

Steuerrechtsnormen in diesem Sinne können sowohl von den Ver-
fassungsgerichten, vornehmlich dem Bundesverfassungsgericht, als auch 
von anderen Gerichten einer Gültigkeitsprüfung unterzogen werden. 

I. Nichtigerklärung durch das Bundesverfassungsgericht 

Das Bundesverfassungsgericht kann Steuerrechtsnormen für nichtig 
erklären, wenn sie gegen das Grundgesetz oder gegen eine ranghöhere 
Norm des Bundesrechts verstoßen. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
sieht eine Nichtigerklärung von Rechtsnormen in drei verschiedenen 
Verfahren vor: im Verfahren der "abstrakten Normenkontrolle" auf 
Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Drittels 
der Mitglieder des Bundestages (Art. 93 Abs. 1 Ziff. 2 GG; §§ 13 Ziff. 6, 
76 ff., 78 BVerfGG), im Verfahren der "konkreten Normenkontrolle" 
auf Grund eines Vorlagebeschlusses eines Gerichts (Art. 100 GG; §§ 13 
Ziff. 11, 80 ff., 82 Abs. 1 BVerfGG) und im Verfahren der von einem 
Staatsbürger erhobenen Verfassungsbeschwerde (§§ 90 ff., 95 Abs. 3 
BVerfGG)'. Kommt das Bundesverfassungsgericht zu der Überzeugung, 
daß eine Rechtsnorm gegen das Grundgesetz oder gegen eine rang-
höhere Norm des Bundesrechts verstößt, so stellt es in seiner Ent-
scheidung die Nichtigkeit der Norm fest (§ 78 Satz 1 BVerfGG) oder er-
klärt die Rechtsnorm für nichtig(§§ 78 Satz 2, 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG). 

1 Im Verfahren nach Art. 126 GG, § 13 Ziff. 14 BVerfGG handelt es sich 
nicht um die Gültigkeit von Rechtsnormen, sondern um das Fortgelten einer 
Rechtsnorm als Bundes- oder Landesrecht. Dieses Verfahren hat deshalb 
hier keine Bedeutung. 



14 A. Die Prüfung der Gültigkeit von Steuerrechtsnormen 

Die Ausdrucksweisen "stellt die Nichtigkeit fest" und "erklärt die 
Rechtsnorm für nichtig" werden dabei synonym gebraucht. 

Das Bundesverfassungsgericht kann Steuerrechtsnormen in diesen 
Verfahren unter folgenden Voraussetzungen nachprüfen: 

1. im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle: 
Bundes- oder Landesrecht jeder Art, also Gesetze im formellen Sinn, 
Rechtsverordnungen, Satzungen und sonstige Rechtsvorschriften, auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz2 und ferner Landesrecht 
jeder Art auf seine Vereinbarkeit mit Bundesrecht3 ; 

2. im Verfahren der konkreten Normenkontrolle: nachkonstitutionelle 
Gesetze\ und zwar nur im formellen Sinn5 (Bundes- und Landes-
gesetze6 auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz (Art. 100 Abs. 1 
Satz 1 und Satz 2 1. Fall GG). Das Bundesverfassungsgericht kann 
in diesem Verfahren ferner nachkonstitutionelle Landesgesetze auf 
ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht prüfen7 (Art. 100 Abs. 1 Satz 2 
2. Fall GG). 

3. im Verfahren der Verfassungsbeschwerde: vor- oder nachkonstitu-
tionelles Bundes- oder Landesrecht jeder Art8, auf dem der mit der 
Verfassungsbeschwerde angegriffene Hoheitsakt beruht9, wenn die-
ser den Beschwerdeführer in einem seiner Grundrechte oder in 
einem der ihnen gleichgestellten Rechte verletzt10 (§§ 95 Abs. 3 Satz 2, 
90, Abs. 1 BVerfGG). 

2 BVerfGE 1, 184 ff. 196. 
3 s. Anm. 2; ebenso Pohle, Verfassungsbeschwerde und Normenkontrolle ... 

s. 57. 
4 d. h. Gesetze, die nach dem lokrafttreten des Grundgesetzes, dem 24. Mai 

1949, verkündet oder zwar zu einem früheren Zeitpunkt verkündet, aber 
nach dem 24. Mai 1949 "in den Willen des Gesetzgebers aufgenommen sind": 
BVerfGE 2, 124 ff., 128; 4, 331 ff., 340, 341; 6, 55 ff., 64; 7, 282 ff., 290; 10, 129 ff., 
130 und 185 ff., 191; 11, 126 ff., 131; Müller in DVBl. 1962, 841 ff. und Lange 
in NJW 1962, 893 ff. 

5 BVerfGE 1, 184 ff., 197, 201. 
6 Pohle, a.a.O., S. 57. 
7 Pohle, a.a.O. 
8 Gesetz im Sinn des § 95 BVerfGG ist jede Rechtsnorm: Beschluß des 

OLG Bremen vom 15. 10. 1962 im MDR 1962, 1007. 
9 Das ist in der Regel ein letztinstanzliebes Urteil; unter den Vorausset-

zungen des § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG kann es auch ein erst- oder zweit-
instanzliebes Urteil oder ein Verwaltungs- bzw. Steuerverwaltungsakt sein; 
unter den engen Voraussetzungen des § 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG kann auch 
unmittelbar ein Gesetz mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden. 

10 Oder wenn einer gültigen Norm durch unrichtige Auslegung ein ver-
fassungswidriger Sinn gegeben wurde : BVerfG Urt. vom 17. 11.1953 in NJW 
1954, 30. 
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Stellt das Bundesverfassungsgericht in den genannten Verfahren die 
Nichtigkeit einer Norm fest oder erklärt es eine Norm für nichtig, so 
bindet diese Entscheidung nach § 31 Abs. 1 BVerfGG die Verfassungs-
organe des Bundes und der Länder, sowie alle Gerichte und Behörden. 
Diese Organe dürfen die Rechtsnorm nicht mehr als gültig betrachten; 
sie müssen die Nichtigkeit der Norm der Beurteilung der von ihnen zu 
entscheidenden Sachverhalte zugrunde legen. 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat ferner nach § 31 
Abs. 2 BVerfGG Gesetzeskraft, d. h. ihr kommt materiell-rechtlich die 
Wirkung eines Gesetzes zu11• Die Entscheidung gilt also für alle Sach-
verhalte, die von der für nichtig erklärten Norm erfaßt würden. Durch 
§ 31 BVerfGG wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
somit mit allgemeinverbindlicher Wirkung inter omnes ausgestattet12. 

II. Nichtigerklärung durch ein Landesverfassungsgericht 

Die Landesverfassungen sehen ebenfalls abstrakte Normenkontroll-
verfahren vor, in denen die Landesverfassungsgerichte auf Antrag der 
Landesregierung oder eines bestimmten Prozentsatzes der Mitglieder 
der Landtage, in bestimmten Fällen auch auf Antrag anderer Organe 
Landesrecht jeder Art auf seine Vereinbarkeit mit der Landesverfas-
sung nachzuprüfen haben. Entsprechende Bestimmungen sind enthalten 
in Art. 68 Abs. 1 Zi.ff 2 der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg13, in den Artikeln 131, 132 der Verfassung des Landes Hessen14, in 
Art. 65 Abs. 2 Ziff. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg15, in Art. 140 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bre-
men16, in Art. 42 Abs. 1 Ziff. 2 der vorläufigen Niedersächsischen Ver-

11 Nach der Neufassung des § 31 Abs. 2 BVerfGG durch das 3. Gesetz zur 
Änderung des BVerfGG vom 3. 8. 1963 (BGBl. I, 589) hat die Entscheidung 
auch dann Gesetzeskraft, wenn das BVerfG im Verfahren der Verfassungs-
beschwerde die Nichtigkeit einer Rechtsnorm feststellt; zur Gesetzeskraft 
siehe auch Maunz, Staatsrecht 12. Aufl., § 26 II 2 b, S. 244. 

12 Müller in DVBl. 1962, 158 ff., 163; Lechner, BVerfGG § 31 Anm. li und 
III und BVerfGG-Ergänzungsband § 31 zu II; vgl. auch Dr. Wahl in Ver-
handlg. d. Deutschen Bundestages, I. Wahlperiode 1949, Sten.Ber.Bd. 6 S. 4225 
re.Sp.Mitt. 

13 v. 11.11.1953 - GBl. S. 173 - geändert durch Gesetz v. 7. 12. 1959 -
GBL S. 171 - ; §§ 48 ff. des Gesetzes über den Staatsgerichtshof v. 13. 12. 1954 
- GBl. S. 171 - geändert durch Gesetz v. 16. 10. 1963- GBl. S.143. 

14 v. 1. 12. 1946 - GVBL S. 229 -; §§ 41-43 des Gesetzes über den Staats-
gerichtshof vom 12. 12. 1947 - GVBl. 1948 S. 3-, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. 11. 1960 - GVBl. S. 219 -. 

15 v. 6. 6. 1952 - GVBl. S. 117 -; §§ 35-37 des Gesetzes über das Harn-
burgische Verfassungsgericht vom 2. 10. 1953. 

16 v. 21. 12. 1947 - GBl. S. 251 -. 


